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Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 
Or. Gugerbauer und Genossen vom 1. März 1988, Nr. 1712/J, betreffend die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Unfallversicherung, beehre ich 
mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1.: 

Oie private Unfallversicherung ist eine Form der Eigenvorsorge. AUfgabe 
der privaten Unfallversicherung ist es primär, den Versicherten von den 
nachteiligen Folgen eines Unfalles im Rahmen der Versicherungssumme zu 
entlasten. Oie Leistungsverpflichtung richtet sich im Einzelfall 
innerhalb der vorangeführten Vertragssumme nach dem Invaliditätsgrad des 
Versicherten nach Beendigung der Heil- bzw. Rehabilitationsmaßnahmen. 
Oie Geltendmachung jenes Teiles der Leistung durch einen Spitalserhalter, 
den ein privater Unfallversicherer infolge der von der Allgemeinen 
Unfallsicherungsanstalt finanzierten Rehabilitationsmaßnahmen nicht 
erbringen muß, würde die Eigenvorsorge hinsichtlich det Unfallver
sicherung negativ beeinflussen. 
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Zu 2. und 3.: 
Die "Allgemeinen Bedingungen für die Unfallversicherung" wurden bereits, 
durch mein Ressort einer Prüfung unterzogen und dahingehend geändert, daß 
die Festsetzung des Invaliditätsgrades ausschließlich nach medizinischen 
Gesichtspunkten und nicht, wie bisher, entsprechend dem Grad der 
Verminderung der Arbeitsfähigkeit erfolgt. 
Weiters wurde der Kreis jener Personen, die nicht versicherbar sind, 
eingeengt. Die Abgrenzung des nicht versicherbaren Personenkreises steht 
in keinem Zusammenhang mit dem Stand der medizinischen Wissenschaft und 
dient ledigich der Risikobegrenzung für den Versicherer und damit einer 
konsumentenfreundlicheren Prämienkalkulation. 
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